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Der neue SchmMche Republikaner.

Montag, den 10 August 1801. Sechstes Quartal. Den 22 Thermidor

Eefthgebender Rath, 2. Juli.
Fortsetzung.

(Beschluß des Berichts der Petitionencommißion über

nachfolgende Gegenstände:)

Verschiedene Bürger von Gumoens, Distr. Echal-

lens, C-Leman, wünschen eine SchützcngeseUschast zu

errichten, und bitten um Gcnehmhaltung ihreS Regle,
mententwurfes von Seite des gefttzgeb. Rathes. Wird
an die Vollziehung gewiesen.

4. Die Gemeinde Wisiisburg, C. Frvburg, kömmt

Mit Vorstellungen über Schwierigkeiten, die sie bey

Aufnahme des Cadasters findet, ein. Wird an die

Vollziehung gewiesen.

5. Die zwey Gemeinden Faido und Chigiogna im
Distr. Levcntina, C. Bellenz, rufen die Gerechtigkeit des

gefttzgeb. RarhS an, für die Vollstreckung eines wider
die Gemeinde Chivonico vom obersten Gerichtshof ge-

fällten endlichen Urtheils, und begehren die Zcrnichmng
eines Beschlusses des Voll;. Raths, welcher dem Urlheil
zuwider laust und der Vollstreckung desselben im Wege

stcht, und hoffen, daß der gefttzgeb. Rath der vvllz.

Gewalt ihre Schranken anweisen werde.

Die Pet. Commißion schlagt vor, daS Begehren der

zwey oben erwähnten Gemeinden der Civilgefttzg. Com.

mißion zur Untersuchung zu überweisen. Angenommen.

Man schreitet zur Erneuerung des Bureaux. K ruß
wird zum Präsidenten, Lü scher uno Badoux zu

Secretärs, Sch lumps und G en hard z» Saal-
u,specimen erwählt.

Egg erhält für 8 Tag Urlaub.

Folgende Botschaft wird »erlesen und an die Finanz-
Commißion gewiesen:

B. Gesetzgeber! Eingegangene bestimmte Berichte
über den Hergang der St. Gallischen Güterverkäuse,

welche hier bengcfügt find, bewegen bei, Vollz. Rath,
Ihaen die schon einmal verworfene Steigerung des

WulpelierShaustS in Roschach vorzulegen, und sie einzu,
laden, bieftlbe — so sie Ihre Beystimmung erhält,
zu rattsiciren.

Folgendes Befinden des Vollz. Raths wird verlesen
und an die Finanz-.Commißwn gewiesen:

B. Gesetzgeber! Wen» Ihr Dccrecâvorschlag vom 2q.
Brach»!., den sie dem Voll;. Räch zur Emftntung sei,
nes Befindens mitgetheilt haben, die definitive Vor«
kheiiung der Ailment zu Qberriffecswyl uud hicmit eine

wirkliche Verwandlung von Gemeindeigenchum in Par-
ticulareigenthum zum Gegenstand hätte, so schiene der

2tt Art. deS Gesetzes vom 15. Christin, igo-, zu erfor-
deru, daß die Bewilligung derselbe» nicht bloß, wie
hier geschieht im Allgemeinen ertheilt, sondern zugleich
der Theilungsart Erwähnung gethan und das dabey zu
befolgende Reglement bestätigt würde. Allein in dear

vorliegenden Falle, wie Ihnen B G. die Untersuchung
desselben bereits gezeigt haben wird, ist nicht sowohl
von einer Eigenthumsveethelîui'.g als vielmehr von einer
Veränderung in dor Nuzniessungsart die Rede, wozu
es keiner besondern Erlaubniß von Ihrer Seite bedürfen
sollte, nachdem das Gesetz vom 4 Man 1799 nicht
allein die Grundsätze, nach denen.fie vorgenommen wer-
dcn soll, soliden, bey entstehenden Streitigkeiten auch
den Weg zur Entscheidung vorgeschrieben hat. Zu
dieser Bemerkung B. G. wird der Vollz. Rath lediglich
durch die Besorgmß bewogen, daß gesetzliche Verfüg»!,-
gen über Gegenstände, die inner der Competenz von
untcrgeordnelcn Behörden liegen, die m,nöthige und
für die Partheyen immer kostlpieligc Weitcrsziehung an
die ersten Autoritäten befördern, auch wohl die allge-
meinen Vorschriften über ihre EnlscheidungSarl iudàc»
ter Weise entkräften möchten.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Crimi«
„algefttzgeb. Commifwn gewiesen, die bis Mittwochs
berichten soll:

B. Gesetzgeber! Schon unterm zo. Merz hat Sie



der Vollz. Rath mit den Schwierigkeiten bekannc ge.

macht, welche es haben würbe, die allerdings sehr

strafbaren Austritte, welche in den Canionen Lcman
und Basel statt gehabt haben, nach der Strenge der

Gesetze zu ahnde»; derselbe trug daher auf eine bedingte

Amnestie und die Aufhebung der angehobenen Procedu-
ren bey Ihnen an.

In der damaligen Lage der Republik fand der gesctzg.

Rath, daß es vielleicht am lhunlichsten seyn würde, eine

allgemeine Verzeihung aller politischen Vergehen zu

proclamircn und wies daher diesen Antrag an den Vollz.
Rath unter verschiedenen Bemerkungen zurnk. Der
Wunsch diese, bald nachdem der Antrag des Vollz.
Raihs bekannt geworden war, vorzüglich aber durch
einen Befehl, die Verhafteten gegen hinlängliche Bürg-
shaft der Hast zu entlassen — eingestellte Proceduren
beendigt zu sehen, veranlaßte den Vollz. Rath, seine

Botschaft vom 15. May an den gesetzgebend. Rath zu

erlassen, allein auch diesem erneuerten allgemeinen Ancra»

ge glaubte der gesctzg. .Rath nicht beystimmen zu können.

Wenn man nun aber bedenkt, was die schuldigen

Bürger in diesen Cantvnen, theils durch Einquartiern»-
gen der Truppen, theils durch ausgestandene Gefangen-
schaft bereits gelitten; wenn mai» die großen Sehwie.
rigkeitcn be.rachtet, diese Auftritte nach unsern peinl.

Gesetzen zu behandeln, wen» man den Eintruk bercch-

net, den der Befehl zur Fortsetzung dieser Proceduren

in diesem Augenblik hervorbringen würde, so vereinigt
sich so zu sagen alles, um den Vollz. Rath zu überzeu-

gen, daß eine vollkommene Aufhebung dieser Procedu-

ren unter den gegenwäitigcu Umstanden wohl das

Schiklichste sey.

Derselbe ladet Sie daher B. G- ein, ihn zu bcrwll.

mächtigen, alle weitere rechtliche Verfolgung der in den

Canronen Leman und Basel vorgefallenen rcvolntionai-

Vergehe» à ein und allemal einzustellen und ersucht

Sie, diesen Gegenstand mit Dringlichkeit zu behandeln.

Folgendes Befinden wird verlesen:

B. Gesetzgeber! Auf Ihren Decrctsvorschlag vom

,s6. Juni, wodurch die Zahl der Deoutirlen zu der

Cantonstagsatznug des Cantons Teßin nach dem annä-

hernben Verhältnisse seiner Bevölkerung bestimmt wer-
den soll, glaubt der Vollz. Rat!) eimge Bemerkungen,

^ welche den Hanptort dieses Cantons zum Gegenstände

haben, Ihnen B. G. nicht vorenthalten zu dürfen.

Nach Ihrem Vorschlage sollte Vcllinzona zum Haupt-
orte des Cantons gewählt werden, wo;» nach der Mey-

mmg des Vollz. Raths Lugano mehr geeignet wäre und
mehr Anspruch hätte.

Seine Gründe sind folgende:
1. Bclllnzona ist klein und arm; Lugano hingegen

eine Stadt von einem ziemlich blühenden Zustande, wo
sich alles dasjenige in einem ungleich bessern Verhältnisse
und höhern Grade vorfindet, was zum Hauptorle des
Cantons erfvdcrlich zu seyn scheint.

2. Obgleich Lugano in Ansehung seiner gcvgraphi«
scheu Lage nicht der Mittelpunkt drs Cantons ist; so

ist doch diese Stadt weit mehr als Bellmzona der Vcr.
cinigungspnnkt aller Hülssqucllen und der Ort, von
und zu welchem alles von allen Seiten leichter und
geschwinder mitgetheilt werden kann.

z. Der jetzige Canton Bcilinzona gewinnt unstrestlg
schon sehr viel durch die Zusammcnschmelzung der bey-
den italienischen Canione in einen, indem jener von
Lugano an Erwerbflstß und wirklichem Reichthum den

von Bcllmzona weit übertust; es wäre demnach billig
und gerecht, dem Canton Lugano durch seine E> Hebung

zum Hauptorle des vereinigten CanlonS, auch einige
Vortheile zu verschaffen.

4. Würde Bcllmzona zum Hanptorte bestimmt; so

entstünde nothwendig nicht nur in der Stadt, sondern
auch im ganzen Canton Lugano, ein starkes und wohl-
begründetes Mißvergnügen, und in Bclünzona würde
man mehr überrascht als befriedigt werden.

Diese Bemerkungen B. G. schienen dem Vollz. Räch
wichtig genug, um von Ihnen gewürdigt und ihrer
nähern Prüfung unterzogen zu werden.

Der Decrctsvorschlag wird hierauf in neue Bern-
thmig genommen und zum Décrété erhoben. (S. das.

S- 2Zl).
Der Vollz. Rath erklärt durch eine Botschaft, daß

er über den Decrelsvorschlag, der die Eidesformel für
die Bezirkswahlmänner enthält, nichts zu bemerken
habe. Der Decrelsvorschlag wird hierauf zum Décrété
erhoben. (S. das S. 2;;).

Folgendes Befinden wird verlesen:
B. Gesetzgeber! Der Vollz Rath hat über den De-

cretsvorschlag vom 29. d., wodurch Sie für die Ab-
hallung der Cautonstagfatzungen eine Vorschrift crlhci»
len, folgendes zu bemerken:

Art. 2. Statt in den zUstimmengeschmolzenen Cmu>

tonen durch das Loos entscheiden ;>i lassen, weicher von
beyden Regieruugsstatlhaltern bey der Tagsatznnq den

Vorfitz führen soll, möchte es in alle Wege zwekmäfii-

gcr seyn, diesen dem CantonsfiaUtzalter des Versäume
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lungssrts zu übcrtrag-n., indem es einerseits seines Am-

teS ist, »der die Gesctzmäßigkeic ver Verhandlungen

dcy der Tagsatzung zu wachen, und anderseils eine im-

nöthige Entfernung eines Regicrmigsstallhülters ausser

feinem Canton hiedurch vermieden wird/

Das Ncmliche gilt auch von den Bczirksstatthaltern

in denjenigen Canlonen, wo mehrere Tagsatzungen sol-

>en abgehalten werden.

Art. 7. Das ate Abstimmen, das bey gleichgetheil-

ten Stimmen für die Erwähluug eines Cantonôreprà-

sentante» verordnet wird, sczc eine Veränderlichkeit bey

den Wählenden voraus, die sich mit einer aufgeklärten

und gewissenhaften Wahl schwerlich vereinigen läßt.

Auch die Anwendung deö Looses ist ein Mittel, das

nur beym Mangel vernünftiger Bestimmungegründe,

niemals aber ta wo der Verstand den Ausschlag geben

kann, gebraucht werden sollte. Das eine sowohl als

das andere könnte vermieden werden, wenn dem Vice.

Präsidenten teine Stimme, hingegen bey gleichgetheil-

ten Summen das Entscheidungsrecht zugestanden, ober

der ältere Candidat als der Gewählte erklärt wurde.

Eine andere bey allen neue» Wahlordnungen unter-

lassene, für eine unparlhryische Wahl aber mchlö desto-

weniger unentbehrliche Bestimmung wird hier eben,alls

vermißt, daß nemlich, im Falte beym Abstimmen,

ein naher Anverwanî der eines Wählmanns in Vor-
schlag kommen sollte, der leztere an den folgenden,

zur Hervorbrmgung einer absoluten Majorität erfoderii-

chcn Stimmmmchren, nicht Theil nehmen könne.

Art. 8 Br» Bedingung der Wahssähigkcit für die

allgemeine Tagsatzung, sollte nothwendig der Fälle, in

denen die Ausübung der politischen Rechte suspendirc ist,

als der gerichtlichen Anklage, des Zustandes eines Fallt-
»en u. s.î gedacht werden.

Art. >5. Die Verschiedenheit der Auslegung, welche

zufolge den bereits von den Rcgierungsstaithaltern ein-

gelangten Anfragen, dein bekannt gemachten Vcrfaf-
simgöentwurfe gegeben wird, beweist dem Voll; -Räch,

daß es nicht hinreichend ist denselben den Canlvnstag-

satzungen zur Richtschnur anzuweisen, sondern daß über-

dieß eine bestimmte Instruction mr sie nothwendig ist,

wodurch der Umfang und die Grenze ihres Auftrags
angegeben, der Begriff der Cantvnsverwàng, zu

deren Einrichtung sie berufen sind, entwickelt und die

Hauptersordcriilsse dieser Organitatisn, wesm sie den

allgemeinen und besondern Slaaiszwcckcn entsprechen

soll, auseinander gesezr werden. Der Vollz. Rath
wünscht daher B. G. zur Erlheilung einer solchen In-

struction, die übrigens nur anleitend und nicht bindend

seyn könnte, entweder von Ihnen bevollmächtig' zu

werden, oder dieselbe unmittelbar durch Sie ertheilt,
zu sehen.

Der Decretsvorschlag wird hierauf in neue Berathung
gcnomcn und zum Dccrele erhoben. (S. das. S. 254.)

Am z. Juli war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, 4. Juli.
Präsident: Kruß.

Die Finanzcommißion erstattet über den Verkaufeiner
Zehndscheuer, an die Gemeinde Stettfort, C. Thurgau,
einen Bericht, der für z Tage auf den Canzleytifch ge-

legt wird.

Die Constitutionscommißlon legt verschiedene organi»
sehe Gesetze für den Verfaffungscntwurf vor, deren Be»

Handlung vertaget wird.

Als Decretsvorschlag wird eine Berichtigung der von
dem Bezirk Arth, C. Schwytz, zu ernennenden Devu-
litten, angenommen.

Aufden Antrag derCtv.Gefezg.Com. wird dcrDecrets»

Vorschlag, der den unehlichcn Kinder» die Bürgerrechle
des Vaters ertheilt, zumDecrel erhoben,(S. d.s. S.
mit der kleinen Abänderung, daß es im Art. 1., statt Bär-
gerrechle heißt Ortsbürgerrechte; und Art. alle bis-

herigen Einrichtungen, Verfügungen und Gewohnheiten.

Die UnternchtScomnUßion erstattet folgenden Be,
richt, der für g Tage auf den Canzleytisch gelegt wird :

B- Gelehgcbcr! Sie haben Ihrer Unterrichtseom-
mißion die Votschaft deS Vollz. Raths vom 2?. IM
zu? Prüffimg überwiest» < durch welche derselbe für das

Ministerium der Künste und Wissenschaften—zu Bestrei,

tung der Bedürfnisse des KiechenwesenS, Erzichnngs-we»

sens und dcr wissenschasiltchen A'.'.stalte!!, einen neuen Tee-

dit von 400000 Fr, verlangt.
Eure Cvnnnlßion Hai «ins dem betreffenden Ministe-

rio die Belege für diese CreditSbewiZigung erhallen —
und ans denselben ergicbl sich vor all m aus, daß in
den 400,000 Fr., die von Ihnen verlangt werten,
eine Summe von zür.zag Fr. z Batz. y Raff enthalten
ist, w.lche von den Grundzinsen eingegangen und mc-
cessive zu Bezahlung der Geistlichen bereits sind sie-
wandt worden.

Da die verschiedenen Gesetze über die Grundzins?
den Erkrag derselben ausschließlich für Bezahlung der
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Rükstände den Geistlichen angewiesen haben, so ist es

à Grunde nur eine Rcchnungsförmlichkett, um deren

willen Sie für die Summe jenes Ertrags hier nochmals

um Creditbcwiliigung angegangen werden und es

reducirt sich der eigentliche neue Credit, der begehrt

wird, auf die Summe von 58,675 Fr. 6 Batz, 5 Nap.
Unterm 17. Aug. >799 hatten Sie dem Ministerium

der Wissenschaften zu Unterstützung der Rcligionslehrer
einen Credit von lo->,ooo Fr. bewilligt.

(Die Fortsetzung folgt.)

Wahlen der Cantsnedeputirten in die allge-
weilte helvetische Tagsatzung.

(Fortsetzung.)

Canton Glarus.
B. G mür von Schanis, Mitgl. des gesctzg. RathS.

— Legier von Schwanden, Mitgl. des gesstzg.Raihs.

— Müller Friedberg, Finairzrath.
— B eß von Flamds gew. Repräsentant.

— Vetsch von Grabs, — — —
Can ton Schafha u se n.

B. A n d e r w e rth, Mitgl. des gesstzgeb. Raths.
—- S t 0 cka r, Präs. der Verw. Kammer.

— Rogg, ttnterstatlhaltcc von Fraucnfeld.

— Morell, Präs. ter Verw. Kammer.

— Müller von Thaingen, gew. Senator.
-— Meyer von Ardon, — —

C a u t 0 n Tessin.
B. Clement M a ri a a Marca v.Misoc.Mlandam.
— Rusconi, Reg. Statthalter von Bellinzon».

<— L'Abate Modesto-Farina von Lams.

— P u s t elli, v. Locarno,Mitgl. desObergerichtshof.

<— Antonio Rusca, Sohn, von MendriS.

Canton Appenzell.
B. Bolt, Reg. Statthalter von Sentis.

— Nüt t i, von Wyl, Präs. des Canlonsgerichts.

— Jacob Zellwrger von Trogen.

— T 0 ble r, Unlerstatthalter von Heiden.

— Krusi, — — — Appenzell.

G i r t a n n e r von St. Gallen, gew. Bürgermeister

Im Canton Basel ist an Stchellns Stelle, der feine

Ernennung nicht annahm, gewählt worden: A Abel

M evi a n, Oberschreiber beym Minister des Innern.

C h r 0 usl 0 g ische s R e g i ft er der Gesetze
und Dekrete vom Iuni izal.

r. Decret zu Ratification von Natiisnalgüterver« S.
käussen im Distrikt Steffis, Cant. Frey,
bürg. s2. Juui.I 519. 559

2. D-cret, welches dem Finanzministerium einen
Credit von 50.0,00 Fr. bewilligt. 55, Juni g 54z

Gesetz über die Entrichtung dos dießjährigen
Z-Henden. (9. Juni.Z 2.7. 55a

4. Gesetz, welches in Abänderung des iZq-te» Ar,
tikelö des peinlichen Gesetzbuchs, Straffen für
den an der öffentlichen Sicherheit anvertrauten
Gegenstände» verübten Diebstall ftstsezt. sn.
I"M>) 227. Z55

e. Gesetz, welches die Wahlart für die Cantons-
tagsatzungen festsezt. s>5.JuniJ -89. Z?»

6. Decret über die Trennung der Plarrey Ennet-
bürgen von Buchs, Canton Waldstätcen.
s>8. JuniJ 567. Z74

7. Decret der Ratifikation des Verkaufs des Lehen
von Ripailles, Distr. M 0 n t h e y, C. Wallis.
s-o. IuniJ Z79

8. Decret, welches den Vollz. Rath begwältigt,
zwey zum Schloß und vormal. Kloster Thor,
bcrg C. Bern, gehörige Güter versteigern zu
lassen. s2o. Juni.ss 579

9. Decret, welches den Vollz. Rath begwältigt,
eine zur chmaligen Landschreiberey Signau,
Canton Bern gehöriges Stück Beundenland
zu veräusse'M. saa. Iuni.ss 579

ro. Dccrct, welches Geb. Burkard, Sohn, von
Basel, und C. Zwicke, ans dem Cant. Linth,
der Anmestie theiltznft erklärt, sa2. Juni ^ z 79.

11. Dccrct der Ratification des Verkaufs einer zum
Schloß Gotlstatt, Distr. Büren, Cant. Bern,
gehörigen Matte. s25. Juniss z8«

12. Decret der Ratifikation des Verkaufs des

Schlosses zu Obcrhofen, Distrikt Thun, Cant.
Oberland. (25. Juni Z ;8»

iz — 28. Décrété über die Zusammensetzungen
der TagHtzungen der Cankone Bern, Zürich
Waadt, Ärgau, Schafhauscn, Appenzell,

Luzern, Glarus, Teßin, Freyburg, Basel,
Solothurn, Uri,Schwvtz, Zug, Unterwal-
den. sac.Iimi.Z 229. 250. 2z 1. z8?

29. Decret welches den Saalinspectoren des ge-

fttzged. Raths, einen Credit von 4000 Fr. er-

öffnet. (25. Jnni.J Z8-
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